
            
 

18. Nachtragssatzung 
vom 

16.12.2014 
 
zur Gebührensatzung vom 25.06.1997 zur Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt 
Eschweiler 
 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NW.S. 666), in der zurzeit geltenden 
Fassung, §  9 des Abfallgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesabfallgesetz - 
LAbfG -) vom 21.06.1988 (GV.NW.S. 250), in der zurzeit geltenden Fassung, und der §§ 1, 
2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 
21.10.1969 (GV.NW.S. 712), in der zurzeit geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt E-
schweiler in seiner Sitzung am 16.12.2014 folgende 18. Nachtragssatzung zur Gebührensat-
zung vom 25.06.1997 zur Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Eschweiler, zuletzt 
geändert durch die 17. Nachtragssatzung vom 11.12.2013, beschlossen. 
 

§ 1 
 
§ 2 erhält folgende Fassung: 
 
    Gebührenpflichtige 
 
  
(1)  Gebührenpflichtige sind  
 

a) der Eigentümer des Grundstückes, von dem die Benutzung der Abfallentsorgung 
ausgeht; wenn ein Erbbaurecht bestellt ist, tritt an dessen Stelle der Erbbaube-
rechtigte,  

 
b)  der Nießbraucher oder sonstige zur Nutzung des Grundstückes dinglich  
     Berechtigte.  

 
Mehrere Gebührenpflichtige sind Gesamtschuldner. 
 
(2)  Im Falle eines Eigentumswechsels erlischt die 

Gebührenpflicht des bisherigen Eigentümers mit Ablauf 
des Monats, in dem der Wechsel stattgefunden hat; die 
Gebührenpflicht des neuen Eigentümers entsteht mit 
Beginn des Monats, der dem Monat der Rechtsänderung 
folgt. Für sonstige Gebührenpflichtige gilt dies entsprechend. 
 

(3)  Der bisherige und der neue Eigentümer sind verpflichtet, 
den Eigentumswechsel unverzüglich anzuzeigen. 
Unterbleibt die Anzeige, so haften abweichend von Abs. 2 
der bisherige und der neue Eigentümer als 
Gesamtschuldner für die seit dem Eigentumswechsel bis 
zum Eingang der Mitteilung über den Eigentumswechsel 
entstandenen Gebühren. 
Für sonstige Gebührenpflichtige gilt dies entsprechend. 

 



§ 2 
 
§ 3 (2) erhält folgende Fassung: 
 
 
 
 Die Benutzungsgebühr beträgt jährlich 
 
 a) ohne Benutzung einer Biotonne 
 
  aa) für einen 60-l Abfallbehälter    
   137,88 Euro, 
 
  bb) für einen 120-l Abfallbehälter 

237,02 Euro, 
 
  cc) für einen 240-l Abfallbehälter 

435,29 Euro, 
 
  dd) für einen 1,1 cbm Container 
   1.856,24 Euro, 
 
 b) mit Benutzung einer Biotonne 
 
  aa) für einen 60-l Abfallbehälter 

173,41 Euro, 
 
  bb) für einen 120-l Abfallbehälter 
   285,19 Euro, 
 
  cc) für einen 240-l Abfallbehälter 

508,73 Euro, 
 
  dd) für einen 1,1 cbm Container   
   1.929,68 Euro. 

 
§ 3 

 
§ 3 (4) erhält folgende Fassung: 
 
Bei Grundstücken, auf denen die Anzahl der Biotonnen die Anzahl der Restmülltonnen über-
steigt, wird für jede zusätzliche Biotonne eine Gebühr in Höhe von 73,44 Euro jährlich erho-
ben. 
 

§ 4 
 
§ 3 (5) erhält folgende Fassung 
 
Für zugelassene Abfallsäcke nach § 10 Abs. 3 der Abfallentsorgungssatzung werden  
Benutzungsgebühren in Höhe von je 5,20 Euro erhoben. 
 
Für zugelassene Papiersäcke für Grün- und Bioabfälle nach § 10 Abs. 4 der Abfall- 
entsorgungssatzung werden Benutzungsgebühren in Höhe von 3,10 Euro erhoben.   
 

§ 5 
 

Diese 18. Nachtragssatzung tritt am 01.01.2015 in Kraft. 



 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende 18. Nachtragssatzung zur Gebührensatzung vom 25.06.1997 zur Satzung 
über die Abfallentsorgung in der Stadt Eschweiler wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
  
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen nach Ablauf eines Jahres seit Verkün-
dung dieser Satzung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-

ren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Eschweiler vorher gerügt 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
 
Eschweiler,                   .12.2014 
 
 
 
Bertram 
Bürgermeister 


